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07.10.00  TEIL  A   -  PLANZEICHNUNG
ZEICHENERKLÄRUNG

Aufgrund des § 10 (1) des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 92 der Landesbauordnung (LBO) wird nach

Beschlussfassung durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck vom 26.03.2009 die Satzung über den Bebauungsplan

Nr.   07.10.00 - "Kaufhof" Schlutuper Straße / Kantstraße / Soldatenweg -, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und

dem Text (Teil B), erlassen.

SATZUNG   DER   HANSESTADT LÜBECK
BEBAUUNGSPLAN     NR.        07 . 10 . 00

            Der Bürgermeister

Fachbereich 5 - Planen und Bauen

    Bereich 5.610   Stadtplanung

Stand des Verfahrens :                       Satzungsbeschluss

"KAUFHOF"  SCHLUTUPER STRASSE  /
KANTSTRASSE / SOLDATENWEG

M. 1 : 500

 TEIL  B      -     TEXT

Z:\HANSESTADT-LÜBECK_B-PLAN-071008.DWG-M500
24.02.2009     Gosch-Schreyer-Partner

Datengrundlage        ALK,   Sep. 2007
Herausgeber:       Vermessungs -  und
Katasterverwaltung Schleswig-Holstein

TG

Verkehrsflächen § 9 (1) Nr.11 und

(6) BauGB

1. Art der baulichen Nutzung

1.1 Die im Mischgebiet gemäß § 6 (2) Nr. 6, 7 und 8 BauNVO allgemein zulässigen Gartenbaubetriebe,

Tankstellen und Vergnügungsstätten sind gemäß § 1 (5) BauNVO nicht zulässig.

(§ 1 (5) BauNVO)

1.2 Die im Mischgebiet gemäß § 6 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten sind

gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

(§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO)

1.3 Die im allgemeinen Wohngebiet gemäß § 4 (3) Nr. 1, 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen

Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) sind

gemäß  § 1 (6) Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

(§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO)

1.4 Im Kerngebiet sind sonstige Wohnungen gemäß § 7 (2) Nr. 7 BauNVO ab dem 3. Geschoss

allgemein zulässig.

(§ 7 (2) Nr. 7 BauNVO)

1.5 Die im Kerngebiet gemäß § 7 (2) Nr. 2 und 5 BauNVO allgemein zulässigen Vergnügungsstätten

und Tankstellen sind gemäß § 1 (5) BauNVO nicht zulässig.

(§ 1 (5) BauNVO)

1.6 Die im Kerngebiet gemäß § 7 (3) Nr. 1  BauNVO ausnahmsweise zulässigen Tankstellen sind

gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

(§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO)
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70m

Gehweg

1,75

Schnitt Kantstraße M. 1 : 100

Radweg

Fahrbahn

Gehweg

2,40 6,70 2,15

13,00

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

II. FESTSETZUNGEN ÜBER DIE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN § 9

(4) BAUGB I.V. MIT § 92 (1) LBO VOM 15.06.2004 (GVOBL: SCHL.-HOLST.

153)

Tabelle 1: Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach DIN 4109

Raumarten

Lärmpegel-

bereich

Maßgeblicher

Außenlärmpegel

dB(A)

Aufenthaltsräume in

Wohnungen

erforderliches R' des Außenbauteils in dB

Büroräume

und ähnliches

III

IV

V

VI

61 -65

66 - 70

71 - 75

76 - 80

35

40

45

50

30

35

40

45

resultierendes Schalldämm-Maß des gesamten Außenbauteils (Wände/Dach, Fenster und Lüftung zusammen)

Plangrundlage:
Auszug aus der DGK 5,  2004

1. Außenwände

Die zur öffentlichen Straße liegenden Fassaden sind bis zur Unterkante des zurückspringenden

letzten Geschosses in roter bis rotbrauner Verblendoptik herzustellen.

Zur Gliederung der Fassade sind andere Materialien bis zu einem Flächenanteil von 25 % zulässig.

Die Glasflächenanteile bleiben hierbei unberücksichtigt.

Das zurückspringende oberste Geschoss muss sich hinsichtlich der Materialität und Farbgebung

von der Hauptfassade abheben.

Die Erdgeschosszone im MI 1 an der Schlutuper Straße ist als Ladenfassade mit Schaufenstern

auszubilden. Geschlossene Abschnitte über 5,00 m Länge sind unzulässig.

Die Erdgeschosszone im MI 2 an der Schlutuper Straße ist als Laden- oder Lochfassade mit

Schaufenstern auszubilden. Geschlossene Abschnitte über 5,00 m Länge sind unzulässig.
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7. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen

Nicht überbaubare Grundstücksflächen / Tiefgaragenflächen sind mit einem Anteil von mindestens

80 v. H. zu begrünen. Diese Flächen sind mit Bäumen zu bepflanzen: Für je angefangene 300 m²

dieser Fläche sind mindestens 2 kleinkronige Bäume oder je ein großkroniger Baum zu pflanzen.

Die Baumstandorte orientieren sich, in Abhängigkeit der technischen Rahmenbedingungen.

Tiefgaragen sind mit einem mindestens 50 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu

versehen und zu begrünen. Soweit notwendige Baumpflanzungen vorgenommen werden, ist auf

einer Fläche von mindestens 16 m² je Baum ein durchwurzelbarar Substrataufbau von mindestens

80 cm Stärke herzustellen.

Für zu pflanzende Bäume und Sträucher sind standortgerechte Laubholzarten zu verwenden.

Großkronige Bäume müssen einen Stammumfang von mindestens 22 cm, kleinkronige Bäume

einen Stammumfang von mindestens 18 cm, gemessen in 1 m über dem Erdboden, aufweisen.

Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind

Plätze, Rettungswege sowie sonstige Wege zulässig.

(§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)

2. Dächer

Die Dächer sind als Flachdächer mit einer Neigung von max. 8% herzustellen.

Ausnahmsweise können Aufbauten für notwendige technische Einrichtungen in notwendigem

Umfang und einer maximalen Höhe von 1,00 m zugelassen werden.

3. Werbeanlagen

3.1 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.

3.2 Werbeanlagen sind nur an Gebäuden und hier nur in der unteren Abschlusszone (EG-Zone) der

Fassaden zulässig.

Ausnahmsweise können Werbeanlagen in Sammelwerbetafeln auch oberhalb der Erdgeschosszone

zugelassen werden, sofern sie in ihrer Größe, Form und Gliederung mit den Gestaltungsmerkmalen

der Fassade abgestimmt sind. Frei stehende Werbeanlagen können nur ausnahmsweise

zugelassen werden, sofern es sich um untergeordnete Nebenanlagen handelt und von ihnen keine

Beeinträchtigungen des Orts- und Straßenbildes ausgehen.

3.3 Schriftzüge auf Fassaden sind als Einzelbuchstaben auszuführen und dürfen eine maximale Höhe

von 0,5 m nicht überschreiten.

3.4 Leuchtkästen können nur ausnahmsweise zugelassen werden, sofern sie als Bestandteil der

architektonischen Gestaltung und Gliederung einheitlich gestaltet sind und nicht flächig leuchten.

3.5 Werbeanlagen mit bewegtem sowie mit blinkendem Licht sind unzulässig. Beleuchtete

Werbeanlagen dürfen keine störende grelle Farbgebung aufweisen.

3.6 Werbeanlagen senkrecht zur Fassade (Ausleger) dürfen maximal 1,0 m auskragen; die Größe der

Ansichtsfläche darf jeweils 1,0 m² nicht überschreiten. Für selbstleuchtende Ausleger gilt Absatz 4

und 5 entsprechend.

3.7 Flächige Beklebungen von Fenstern und Schaufenstern zum Zwecke der Werbung sind unzulässig.

III. HINWEIS

Die mit * gekennzeichneten Flächen sind als altlastenrelevant zu klassifizieren und entsprechend

näher zu untersuchen.

16,5
0

1

6

,
6

0

2. Überschreitung der zulässigen Grundfläche

Überschreitungen der zulässigen Grundfläche sind durch die Grundfläche von Tiefgaragen und

deren Zufahrten im Mischgebiet sowie im allgemeinen Wohngebiet östlich der Kantstraße bis zu

einer Grundflächenzahl von 1,0 und im Mischgebiet sowie Kerngebiet westlich der Kantstraße bis zu

einer Grundflächenzahl von 1,0 zulässig.

(§ 19 (4) BauNVO)

3. Bauweise  (§ 23 (2) BauNVO)

3.1 Abweichende Bauweise

Entlang der Marlistraße sind Gebäude im Bereich des Erdgeschosses in geschlossener Bauweise

ohne seitlichen Grenzabstand zu errichten. Sofern Gebäude im Bereich der Erdgeschosse nicht

unmittelbar aneinander gebaut werden, kann die geschlossene Bauweise ersatzweise durch

Nebengebäude oder durch Mauern hergestellt werden, wobei die Oberkante der baulichen Anlage

durchgängig mindestens 1,90 m über Geländeniveau liegen muss. Für die Obergeschosse wird

keine Bauweise festgesetzt.

3.2 Staffelgeschosse

3.2.1 Entlang der Schlutuper Straße muss das oberste Geschoss aller Gebäude in den

Mischgebieten um mind. 1,20 m von der festgesetzten Baulinie zurückspringen.

(§ 23 (2) BauNVO)

3.2.2 Entlang der Marlistrasse muss das siebte Geschoss des Gebäudes im Kerngebiet um

mindestens 1,50 m von der festgesetzten Baulinie zurückspringen.

(§ 23 (2) BauNVO)

3.2.3 Entlang der nordwestlichen Baugrenze im Kerngebiet muss das siebte Geschoss um

mindestens 2 m von der Fassadenkante des darunter liegenden Geschosses zurückspringen.

Ausnahmsweise kann ein Dachüberstand / Dachvorbau bis zu einer Tiefe von maximal 2,00

m zugelassen werden.

(§ 23 (3) BauNVO)

3.2.4 Die Regelungen der Ziffern 3.2.1 bis 3.2.3 gelten nicht für Treppenaufgänge.

3.3 Abweichen von den Baulinien und Baugrenzen

3.3.1 Die Baukörper entlang der Schlutuper Straße im Mischgebiet 2 dürfen ausnahmsweise, ab 1.

OG bis zu 1,0 m von der festgesetzten Baulinie zurückspringen. Das oberste Geschoss muss

auch bei diesen Gebäudeteilen mindestens 1,20 m von der Baulinie zurückspringen.

(§ 23 (2) BauNVO)

3.3.2 Die Baulinie an der Schlutuper Straße darf für Glasdächer im Erdgeschoss um bis zu 2,20 m

überschritten werden.

Diese Ausnahmeregelung für Glasdächer im Erdgeschoss gilt auch für die nordwestliche

Baulinie des Mischgebiets 1 an der Kantstraße.

(§ 23 (2) BauNVO)

3.3.3 Im Bereich der Detailzeichnung 1 gilt für das siebte Geschoss die Baulinie der

Hauptzeichnung.

(§ 23 (2) BauNVO)

3.3.4 Im Bereich der Detailzeichnung 2 gilt für das oberste Geschoss die Baulinie der

Hauptzeichnung.

(§ 23 (2) BauNVO)

3.3.5 Für Erkervorbauten dürfen die Baulinien und Baugrenzen ab dem 2. Geschoss um bis zu 1,50

m überschritten werden.

(§ 23 (2) u. (3) BauNVO)

4. Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind Stellplätze ausschließlich nur in der

festgesetzten Tiefgarage (TG) zulässig.

(§ 9 (1) 4 BauGB)

5. Regenwasserrückhaltung gem. § 9 (1) Ziffer 14 i.V. mit § 9 (3) BauGB

Für die Rückhaltung des Regenwassers sind im Kellergeschoss Rückhalteräume von 44 m³

vorzusehen, bis ein Nachweis über eine ordnungsgemäße Ableitung in den neuen

Regenwassersammler erbracht wird.

(§ 9 (1) Nr. 14 i.V. mit § 9 (3) BauGB)
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Für zum Schlafen genutzte Räume ab Lärmpegelbereich III sind schallgedämpfte Lüftungselemente

vorzusehen, wenn der notwendige Luftaustausch während der Nachtzeit nicht auf andere Weise

sichergestellt werden kann. Das Schalldämm-Maß der Lüftungselemente muss mindestens dem der

Fenster entsprechen. Das Schalldämm-Maß des gesamten Außenbauteils aus Wand/Dach, Fenster,

Lüftungselement R'  muss den Anforderungen nach DIN 4109 entsprechen (vgl. Tabelle 1).

Planzeichen Erläuterungen Rechtsgrundlagen

Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr.1 BauGB

Allgemeine Wohngebiete § 4 BauNVO

Mischgebiete § 6 BauNVO

Kerngebiete § 7 BauNVO

Maß der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr.1 BauGB

§ 16 BauNVO

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse zwingend

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen § 9 (1) Nr.2 BauGB

§ 22 BauNVO

§ 23 BauNVO

Abweichende Bauweise

(siehe textliche Festsetzungen: Bauweise 3.1)

Geschlossene Bauweise

Baulinie

Baugrenze

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Zufahrt für Tiefgarage

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Fußgängerbereich

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Boden, Natur und Landschaft § 9 (1) Nr.20,25 BauGB

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von

Bäumen, Sträuchern und sonstigen  Bepflanzungen § 9 (1) Nr.25a BauGB

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen,

Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen § 9 (1) Nr.4, 22 BauGB

Tiefgarage

Mit Gehrechten zu belastende Flächen § 9 (1) Nr.21 BauGB

Schallschutzmauer H= 1,90m über Gehwegniveau

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen

Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne § 5 (2) Nr.6 BauGB

des Bundes- Immissionsschutzgesetzes § 9 (1) Nr.24 BauGB

Lärmpegelbereich

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des

Bebauungsplanes § 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung,

z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes §  1 (4) BauNVO

der Nutzung innerhalb eines Baugebietes § 16 (5) BauNVO

Maßangabe in Meter

Nachrichtliche Übernahmen § 9 (6) BauGB

Altlastenverdachsflächen

Darstellungen ohne Normcharakter

vorh. Flurstücksgrenze

künftig entfallende Flurstücksgrenze

vorh. Flurstücksnummer

vorh. Gebäude

künftig entfallendes Gebäude

Sichtdreieck

Lage der Straßenquerschnitte

6. Besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen

Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist zum Schutz vor schädlichen

Umwelteinflüssen passiver Lärmschutz nach DIN 4109 entsprechend den in Tabelle 1

zusammengefassten Lärmpegelbereichen vorzusehen.

(§ 9 (1) 24 BauGB)

Für die von der Straße abgewandten Gebäudeseiten darf der maßgebliche Außenlärmpegel ohne

besonderen Nachweis

- bei offener Bebauung um 5 dB(A),

- bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 10 dB(A),

gemindert werden.

Gehrecht zug. der Allgemeinheit
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1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses  des Bauausschusses der

Hansestadt Lübeck vom 03.09.2007. Die ortsübliche Bekanntmachung des

Aufstellungsbeschlusses  ist durch Abdruck in der Lübecker Stadtzeitung am

11.09.2007 erfolgt.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) Satz 1 BauGB ist

vom 01.10.2007 bis einschließlich  12.10.2007 durchgeführt  worden. Die

ortsübliche  Bekanntmachung ist  durch Abdruck in der Lübecker Stadtzeitung

am  25.09.2007 erfolgt.

Die nach § 13 a (3) BauGB erforderlichen Hinweise wurden mit der

Bekanntmachung der Beteiligung der Öffentlichkeit  nach § 3 (1) BauGB

sowie im Rahmen der Bekanntmachung  der öffentlichen Auslegung nach § 3

(2) BauGB gegeben.

3. Auf die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

gemäß  § 4 (1) BauGB wurde nach  § 13 a (2) Nr. 1 i.V.m. § 13 (2) Nr. 1

BauGB verzichtet.

4. Der Bauausschuss hat am 17.11.2008 den Entwurf  des Bebauungsplanes

mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5. Der Entwurf  des  Bebauungsplanes,  bestehend aus der Planzeichnung

(Teil A) und  dem Text (Teil B),  sowie  die  Begründung   haben in  der  Zeit

vom 03.12.2008 bis zum 12.01.2009 nach § 3 (2) BauGB öffentlich

ausgelegen.

  Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen

während der Auslegungsfrist  von allen Interessierten schriftlich oder zur

Niederschrift abgegeben werden können, am 25.11.2008 in der Lübecker

Stadtzeitung ortsüblich bekannt gemacht.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher  Belange, die von der

Planung berührt sein können, wurden gem. § 4 (2) BauGB am 26.11.2008

zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

7. Der  katasteramtlich  Bestand  am 12.12.2008 sowie  die  geometrischen

Festlegungen der  neuen städtebaulichen  Planung  werden  als  richtig

bescheinigt.

8. Die Bürgerschaft  hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit  und der Behörden

und  sonstigen Träger öffentlicher Belange am 26.03.2009 geprüft.

Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

9. Die Bürgerschaft hat den Bebauungsplan,  

(Teil A) und  dem Text (Teil B),  am 26.03.2009   als Satzung beschlossen

und die Begründung durch (einfachen) Beschluss  gebilligt.

11.Der Beschluss des Bebauungsplanes  durch die Bürgerschaft  und die Stelle,

bei der der Plan mit Begründung auf Dauer während der Servicezeiten von

allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt

Auskunft erteilt, sind am 28.07.2009 und 04.08.2009 ortsüblich bekannt

gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die  Möglichkeit,  eine

Verletzung  von Verfahrens- und Formvorschriften  und von Mängeln der

Abwägung einschließlich  der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 (2)

BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche  geltend zu

machen und das Erlöschen dieser Ansprüche  (§  44 BauGB) hingewiesen

worden. Auf die Rechtswirkungen  des § 4 (3) GO wurde ebenfalls

hingewiesen. Die Satzung ist mithin am 29.07.2009 in Kraft getreten.

                                                    Lübeck, den 14.07.2009

                                     Hansestadt   Lübeck

                                                            Der Bürgermeister

                                                  Fachbereich Planen und Bauen

                                                          Bereich Stadtplanung

                                 Im Auftrag                           Im Auftrag

L. S.             gez. Franz-Peter Boden     gez. Herbert Schnabel

                                 Franz-Peter  Boden           Herbert Schnabel

                                      Bausenator                       Bereichsleiter

                                                   Lübeck, den 16.04.2009

                                                          gez. Kerstin Kummer

       L. S.                          öffentl. best. Vermessungsingenieur

VERFAHRENSVERMERKE

10.(Ausfertigung:)

Die  Bebauungsplansatzung,    bestehend  aus  der  Planzeichnung  (Teil A)

und  dem  Text   (Teil B),   wird   hiermit    ausgefertigt   und  ist  bekannt  zu

machen.

                                                    Lübeck, den 14.07.2009

                                     Hansestadt   Lübeck

                                                            Der Bürgermeister

                                                  Fachbereich Planen und Bauen

                                                          Bereich Stadtplanung

                                                                  Im Auftrag

    gez. Herbert Schnabel

            L. S.                                         Herbert Schnabel

                                                                Bereichsleiter

                                                    Lübeck, den 22.07.2009

                                     Hansestadt   Lübeck

            L. S.                                             Bernd Saxe

                                                           Der Bürgermeister

                                                    Lübeck, den 13.08.2009

                                     Hansestadt   Lübeck

                                                            Der Bürgermeister

                                                  Fachbereich Planen und Bauen

                                                          Bereich Stadtplanung

                                                                  Im Auftrag

            L. S.                                         Herbert Schnabel

                                                                Bereichsleiter

gez. Bernd  Saxe

gez. Herbert Schnabel
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